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RS OGH 1995/1/13 5Ob4/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.01.1995

Norm

MRG §16

MRG aF §16 Abs4

Rechtssatz

Die Anpassung der gesetzlichen Höchstsätze an die in5ationäre Entwicklung, die § 16 Abs 4 aF MRG vorsieht, hat für

sich allein keinen Ein5uß auf die Höhe des vereinbarten Hauptmietzinses. Wird also eine entsprechende Anpassung

nicht ausdrücklich vereinbart, bleibt es beim vertraglichen fixierten Hauptmietzins auch dann, wenn sich auf Grund der

Indexveränderungen die gesetzlichen Obergrenzen erhöhen.
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